
Corona-Schnelltests
für alle in der Gemeinde

Seit dem 21.03.2021 bieten wir als Gemeinde auch Corona-
Schnelltests an. Hierzu haben wir auch allen Haushalten
bereits ein Informationsblatt zukommen lassen. 

Wann: Sonntags 13.00 bis 16.00 Uhr
Mittwochs 16.00 bis 19.00 Uhr
zusätzlich Ostersamstag 16.00 bis 19.00 Uhr

Wo: Schulturnhalle Pommersfelden

Die Durchführung der Schnelltests übernehmen unsere
 ehrenamtlichen Helfer/innen, die dafür extra geschult
 wurden und natürlich tagesaktuell selbst getestet werden.
Wir danken unseren Helfer/innen ganz außerordentlich.
Ohne sie wäre dieses Angebot unserer Gemeinde nicht
 möglich. Ganz im Sinne von PLZ Pommersfelden Langt
Zusammen.

Der Bürgermeister informiert
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Liebe Mitbürgerinnen,
Liebe Mitbürger,

die Fastenzeit geht zu Ende und es beginnt das Osterfest.
Draußen erblüht die Natur und wir sehnen uns hinaus ins
Freie und zueinander. Zu lieben Menschen, Familie,
Freunden.

So waren wir es gewohnt. So gehörte es dazu. Doch es ist
alles anders gekommen als wir es erahnt und erhofft hatten.
Denn wir haben heuer bereits das zweite „Corona-Ostern“.
Es tut weh, immer noch auf gegenseitige Besuche verzichten
zu müssen. Die Gaststätten sind immer noch zu und auch
Urlaubsreisen sind tabu.

Erneut steigende Inzidenzzahlen in der „Dritten Welle“
und auch die aktuellen Meldungen über eine impfresistente
Mutation des Virus lassen die erst vor wenigen Wochen ge-
stiegenen Hoffnungen schon wieder im Keim ersticken.
Lockerungen sind nicht in Sicht. Vielmehr kündigt die große
Politik wieder eine Notbremse an. Über diese erneute
„Notbremse“ und das allseits kritisierte „Impfdesaster“
ließe sich zurecht ebenso kontrovers diskutieren wie über
die lange Zeit fehlenden Schnelltests. Aber es ist wie es ist.
Und es wird auch in den nächsten Monaten für unsere ge-
samte Gesellschaft ein Kraftakt bleiben, zunächst die
Pandemie halbwegs in den Griff zu bekommen und -noch
viel wichtiger- für den dauerhaften Umgang mit dem Virus
eine für uns alle lebenspraktische Strategie zu entwickeln.
Denn ein ständiger Wechsel zwischen Lockdown und
Lockerung ist jedenfalls keine Lösung für unser Leben.

Wir als Gemeinde unterstützen bereits von Beginn an jeg-
liche Maßnahmen, die uns bei der Lösung vielleicht voran-
bringen können. Schnelltest-Stelle, Masken-Verteilung,
Impftermine für Senioren, Fahrdienste, Helferkreis, etc..
Diese Unterstützung werden wir auch weiterhin all unseren
Mitbürger/innen bieten und blicken mit der Osterbotschaft
zunächst hoffnungsvoll bis Pfingsten.

Ihr/euer
Gerd Dallner
Erster Bürgermeister
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Unterstützung unserer „lokalen Lokale“
Unsere lokalen Gastwirtschaften versorgen uns auch an
Ostern. Daher möchten wir unsere örtlichen Wirtschaften
unterstützen. Rufen Sie bitte an:
Gasthaus „Grüner Baum“ 09548/ 92270
Gasthof Volland 09548 / 281
Gaststätte Hopf 09548 / 286
Schlossbauernhof 09548 / 8379
Pizzeria bei Gino 09548 / 8065
Brauerei-Gasthof Hennemann 09502 / 4307
Pizzeria Roma Stuben 09502 / 658
Gasthof Wiesneth 09502 / 302

Corona-Helfer
für unsere Mitbürger/innen

Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, wir wollen Sie noch
einmal daran erinnern, dass Sie nicht alleine stehen. In der
verschärften Krisensituation liegen uns besonders die hilfs-
bedürftigen Personengruppen sehr am Herzen. Für diese
haben wir bereits zu Beginn der Pandemie einen Helferkreis
organisiert. Wenn Sie also daran gehindert sind ihre alltäg-
lichen Dinge (Einkauf, Besorgen der Arzneimittel, Hund
auszuführen, etc.) zu erledigen, helfen wir Ihnen gerne. In
jedem Ort gibt es für Sie eine Person, die Ihre Anliegen
gerne entgegennimmt und an freiwillige Helfer weitergibt.

Herzlichen Dank, an alle Bürger/innen, die in dieser Zeit
mithelfen.

Kindergarten Steppach
Pandabären statt Pandemie

Endlich durften wir unseren Erweiterungsbau im
Kindergarten „Arche Noah“ in Steppach eröffnen. Am 1.
März sind die Pandabären eingezogen. Leider war corona-
bedingt keine Einweihungsfeier möglich. Selbst die Eltern
der Kinder blieben außen vor. Daher haben wir auf unsere
Gemeinde-Homepage eine kleine Bilder-Reise durch die
sehr schön gewordenen Räume gestellt. 

Was ist für die Schnelltest zu beachten:
- Der Test dauert ca. 15 Minuten.
- Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.
- Zur Anwendung kommt der Clinitest Rapid COVID-19

Antigen Test
- Es werden nur Bürger/innen unserer Gemeinde getestet.

Daher bitte Ausweis mitbringen.
- Die Testung ist ab einem Alter von 6 Jahren möglich.

(Bei Minderjährigen ist die Einwilligung der
Erziehungsberechtigten erforderlich)

- Nur symptomfreie Personen werden getestet.
- Sie erhalten ein Zertifikat mit dem Testergebnis. Egal ob

negativ oder positiv. Falls das Ergebnis positiv ist, müssen
Sie sich unverzüglich in häusliche Isolation begeben und
das Ergebnis mit einem PCR-Test überprüfen lassen.

Ein weiterer Beitrag von uns allen und für uns alle, um die
Infektionsketten zu unterbrechen und damit die Pandemie-
Lage hoffentlich etwas in den Griff zu bekommen.

Ab dem 06.04.2021 bietet auch die Praxis Dr. Weghorn
(Steppach) kostenlose Tests an. Und zwar Montag bis
Freitag täglich von 08.00 bis 12.00 Uhr. Dadurch wird das
Schnelltest-Angebot in unserer Gemeinde weiter optimiert.
Und falls Ihr Schnelltest bei uns in der Schnellteststelle
der Gemeinde „positiv“ war, bietet die Praxis Dr. Weghorn
auch die Durchführung eines PCR-Tests an. Herzlichen
Dank dafür.

Corona-Impfung
unserer Ü80-Senior/innen

Viele ältere Mitbürger/innen der Altersgruppe Ü80 haben
lange auf ihren Termin zur Erstimpfung gewartet. Daher
haben wir dies nun als Gemeinde kurzfristig organisiert

In Abstimmung mit den Gemeinden Burgebrach, Lisberg,
Schönbrunn und Priesendorf wurde am 16.03.2021 ein
Sammeltermin in der Windeckhalle in Burgebrach möglich
gemacht. Daran haben 55 Senior/innen unserer Gemeinde
teilgenommen. Am Ende der Erstimpfung konnte unseren
Senior/innen dann auch gleich noch der Termin für die
Zweitimpfung mitgeteilt werden. Der Termin für die
Zweitimpfung findet am 06.04.2021 ebenfalls in Burgebrach
statt. Auch für diesen zweiten Termin wird die Gemeinde
unseren älteren Mitbürger/innen im Bedarfsfall
Fahrgelegenheiten organisieren. Ganz im Sinne von PLZ
Pommersfelden Langt Zusammen.

Wir hoffen, damit als kleine Gemeinde einen kleinen Beitrag
zur Verbesserung der Pandemie-Lage zu leisten. In diesem
Zusammenhang gilt unser ausdrücklicher Dank auch den
Bürgermeister-Kollegen der beteiligten Gemeinden mit
Ihren engagierten Verwaltungen. Die Zusammenarbeit und
Umsetzung waren hervorragend.

Ein großes Lob gilt auch unseren Mitarbeiter/innen der
Gemeindeverwaltung, die das alles über unsere Gemeinde-
Hotline kurzfristig organisiert haben. 
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09548/ 92270
G  09548 / 281
G  09548 / 286
S 09548 / 8379
P 09548 / 8065
B 09502 / 4307
P   09502 / 658
G 09502 / 302

 
Für den Ort Name Adresse Telefon-Nr. 
Pommersfelden Nußer, 

Angela 
Hauptstr.46 09548/9839292 

Limbach Seubert, 
Agathe 

Limbach 22 09548/1426 

Steppach Behnke-
Dewath, 
Sigrid 

Apollostr. 10 09548/8234 

Stolzenroth Seubert, 
Martin 

Stolzenroth 
12 a 

0157 78 333 
149 

Unterköst Stirnweiß, 
Liane 

Unterköst 9 09548/8265 

Oberndorf Wiesneth, 
Heike 

Oberndorf 22 09548/6118 

Weiher Uri, Karin Weiher 18 a 09548/981028 
Sambach Müller, 

Johanna 
Sambach 
133 

09502/7954 

Wind Birkner, 
Ingrid 

Wind 7 09502/1686 

Schweinbach Oeder, 
Brigitte 

Schweinbach 
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09502/1857 



Bestimmt werden sich darin noch viele Kinder unserer
Gemeinde mit ihren Erzieher/innen bärenwohl fühlen.
Wir danken allen Handwerkern, dem Architekturbüro
Wiesneth und der Evangelischen Kirche recht herzlich für
die stets gute Zusammenarbeit. 
Und natürlich auch großer Dank an das Kindergarten -
personal um die unermüdliche Leiterin Inge Stecklina-
Seppel.

Bislang sind Baukosten in Höhe von ca. 1,2 Mio€ entstan-
den. Vom Freistaat Bayern haben wir hierfür Fördergelder
in Höhe von insgesamt 612.000,- € erhalten. Als nächster
Schritt steht die Gestaltung der Außenanlagen an. Diese
sollen unter Beteiligung der Eltern nun im Laufe dieses
Jahres realisiert werden.

Kunst im Rathaus

Traditionell sind die Flure unseres schönen Rathauses auch
Ausstellungsfläche für wechselnde Künstler/innen. Mitte
März wurde der Stab von Frau Marianne Kriegel an Frau
Irmgard Kreher weitergegeben. 
Herzlichen Dank an beide Künstlerinnen für die schöne
Belebung unserer Amtsstuben. Interessenten können die
Ausstellungsstücke gerne käuflich erwerben.
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Standesamt auch im Schloss
„Ja-Wort“ in der Sattelkammer

Das Schloss Pommerfelden hat seine Pforten geöffnet.
Nachdem der Gemeinderat den Beschluss gefasst hat, die
sogenannte „Sattelkammer“ als neuen Trauort zu widmen,
konnte dort am 27.03.2021 die erste standesamtliche
Trauung im Schloss stattfinden.
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Damit gibt es ab dem Jahr 2021 im Standesamt der
Gemeinde Pommersfelden die Möglichkeit, sich auch in
dem beindruckenden Ambiente des Schloss Weißenstein
standesamtlich trauen zu lassen. Wir freuen uns auf die
Kooperation mit dem Schloss und wünschen bereits heute
allen künftigen Paaren eine prächtige Hochzeit.

Selbstverständlich finden Trauungen auch weiterhin im
Trauzimmer und auch im schönen Sitzungssaal unseres
Rathauses statt. Die verfügbaren Termine und die Kosten
für die jeweiligen Trauorte können gerne im Standesamt
bei Frau Barthelme (09548 9220-50) abgefragt werden.

Mobilfunk in der Gemeinde
Der Mobilfunkturm, über den bereits in mehreren Ausgaben
unseres Amtsblatts (zuletzt in der Ausgabe März 2021) und
in den lokalen Medien berichtet wurde, wurde nun am
25.03.2021 aufgestellt. Nach Angaben der Deutschen
Funkturm GmbH ist die tatsächliche Inbetriebnahme im
Laufe des Jahres vorgesehen.

Glasfaserausbau - Gigabit-Richtlinie
Unsere Gemeinde ist fortlaufend bestrebt den
Breitbandausbau voran zu bringen, um damit auch im länd-
lichen Raum gute technische Bedingungen für die
Vereinbarkeit von Familie und Beruf zu schaffen. Daher
möchten wir für das gesamte Gemeindegebiet die Teilnahme
an dem neuen Förderprogramm der sogenannten „Gigabit-
Richtlinie“ vorbereiten. Dafür sind von den Kommunen
alle Anschlüsse mit einem sogenannten „erhöhten Bedarf“
zu melden. Daher haben wir bereits mit dem Amtsblatt im

Monat März unsere Mitbüger/innen, die aus beruflichen
Gründen eine schnelle Internetverbindung benötigen, ge-
beten uns ihren erhöhten Bedarf zu melden. Dies möchten
wir hiermit wiederholen und bitten Sie, uns bis zum
23.04.2021 unter Angabe des Stichworts „Gigabit-
Richtlinie“ an folgende Email-Adresse den erhöhten Bedarf
zu melden: info@pommersfelden.de. Diese Bitte richtet sich
an alle Freiberufler und ganz überwiegend im Homeoffice
Arbeitende. Das heißt, der Anschluss muss ganz überwie-
gend beruflich genutzt sein. Dazu benötigen wir Ihre
Adresse, an der dieser erhöhte Bedarf besteht und den aus-
geübten Beruf mit einer kurzen Begründung, aus der sich
der erhöhte Bandbreitenbedarf im Sinne der
Gigabitrichtlinie auch nachvollziehbar ergibt. Zusätzliche
Kosten für einen Anschluss mit einem sogenannten erhöhten
Bedarf entstehen nicht. Hinweis: Bei der Gemeinde ange-
meldete Gewerbetreibende sind bereits automatisch berück-
sichtigt. 

Klima-Bündnis-Kampagne 
STADTRADELN – 

Es geht schon wieder los!

In diesem Jahr findet
ebenfalls im Zeitraum
vom 14. Juni bis 04. Juli

2021 der bundesweite Wettbewerb STADTRADELN statt.
Unsere herausragende, erfolgreiche Teilnahme im vergan-
genen Jahr hat uns dazu bewogen wieder mit dem Team
„Pommersfelden“ an den Start zu gehen!

In diesem Zeitraum können alle BürgerInnen, sowie alle
Personen, die in der Gemeinde Pommersfelden arbeiten,
einem Verein angehören oder eine Schule besuchen bei der
Kampagne STADTRADELN des Klima-Bündnisses mit-
machen und möglichst viele Radkilometer sammeln. 

In der Gemeinde Pommersfelden radelten die
Teilnehmerinnen und Teilnehmer im vergangenen Jahr
20.683 Kilometer (2019: 4.600 km). 

Beim STADTRADELN bilden sich Teams, die während des
21-tägigen Aktionszeitraums möglichst viele Kilometer be-
ruflich sowie privat mit dem Fahrrad zurücklegen und diese
im Online-Kilometer-Buch eintragen oder mit der STADT-
RADELN-App sammeln.

Dass das Fahrrad in Corona-Zeiten oft das sinnvollste
Verkehrsmittel für die verbleibenden unvermeidlichen Wege
ist – sei es zum Einkaufen oder zur Arbeit - ist offenkundig.
Zugleich bietet das Radfahren die Möglichkeit, sich wei-
terhin an der frischen Luft zu bewegen und Ausflüge zu
unternehmen. Das fördert nicht nur die Gesundheit, sondern
hilft auch, den Einschränkungen des öffentlichen Lebens
aktiv ein wenig entgegenzuwirken, ohne dass es dabei zu
engem zwischenmenschlichen Kontakt kommt. Ob dieses
Jahr ein Rahmenprogramm mit Präsenzveranstaltungen
stattfinden kann, scheint derzeit eher unwahrscheinlich.
Die Organisatoren hoffen aber, dass zumindest gemeinsame
Radtouren sowie Veranstaltungen im Freien mit einer even-
tuell begrenzten Teilnehmerzahl wieder zulässig sind. Bitte
beachten Sie auch hier die Webseiten von Stadt und
Landkreis Bamberg. 
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Anmeldung von Teams oder Beitritt zu einem Team,
Kilometer-Buch, Statistiken, wichtige Infos und vieles mehr
unter www.stadtradeln.de/landkreis-bamberg beziehungs-
weise in der App unter www.stadtradeln.de/app

Wir hoffen auf eine rege Teilnahme aller Bürgerinnen und
Bürger, sowie Interessierten, um dadurch aktiv ein Zeichen
für mehr Klimaschutz und mehr Radverkehrsförderung zu
setzen.
In freudiger Erwartung unser Vorjahresergebnis zu toppen
wünschen wir viel Spaß und Erfolg bei der gemeinsamen
Aktion!

Frühjahrsputz
für Straßen und Wege

Wie bereits im Amtsblatt März berichtet, haben wir auf
Empfehlung des Bayerischen Gemeindetags eine aktuali-
sierte Fassung der Verordnung über die Reinhaltung und
Reinigung von Straßen und Wegen beschlossen. 

Für die Reinhaltung der Gehwege und Straßen vor dem
Grundstück ist der jeweilige Grundstückseigentümer ver-
antwortlich. Gerade im Frühling, wenn alles neu sprießt
und erblüht, bitten wir Sie, jetzt im Rahmen des
Frühjahrsputzes Schaufel und Besen in die Hand zu nehmen
und die Gehwege und Straßen vor Ihrem Grundstück zu
reinigen. Auch die Pumpwerke der Kanalisation würden
davon profitieren. Bitte vergessen Sie auch nicht, die Hecken
und Sträucher zurück zu schneiden. Besonders die, welche
die Ortsbeleuchtungen oder Beschilderungen verdecken
oder auf die Straßen ragen.

Grüngutentsorgung

Nach der Winterpause ist die Entsorgung von
Grüngutabfällen wieder am Grüngutcontainer in der ehe-
maligen Bauschuttdeponie in Weiher zu folgenden
Öffnungszeiten möglich:

Freitag von 15.00 Uhr bis 16.00 Uhr
und Samstag von 09.30 Uhr bis 12.00 Uhr

Ansprechpartner: 
Herr Heinrich Geyer, Oberndorf 14, Tel. 09548/14 29.
Bitte beachten Sie unbedingt die Öffnungszeiten!

Osterbrunnen

Meinen großen Dank möchte ich allen Helfer/innen aus-
sprechen, die der Pandemie zum Trotz auch heuer wieder
durch die Gestaltung der Osterbrunnen unsere Ortschaften
zum Osterfest verschönern. Gerade in der jetzigen Zeit für
alle Spaziergänger ein sehr schöner und aufmunternder
Anblick in unseren Dörfern. Ganz herzlichen Dank dafür!

Ihr/ Euer
Gerd Dallner
Erster Bürgermeister

Bekanntmachung
über die öffentliche Auslegung 

des Entwurfs 
gemäß § 3 Abs. 2 BauGB zum

Bebauungsplan „Steppach Nord III“

Der Gemeinderat der Gemeinde Pommersfelden hat am
12.12.2019 die Aufstellung des Bebauungsplanes „Steppach
Nord III“ im Ortsteil Steppach beschlossen. In den
Bebauungsplan wird ein Grünordnungsplan integriert.
Vorgesehen ist die Ausweisung eines Allgemeinen
Wohngebietes nach § 4 BauNVO. Das Plangebiet schließt
sich im Norden von Steppach an den Siedlungsbestand an.
Die Lage des Plangebietes kann dem nachfolgenden
Übersichtslageplan entnommen werden.

Die Aufstellung des Bebauungsplans erfolgt nach § 13b
BauGB. Dies bedeutet die Einbeziehung von
Außenbereichsflächen in das beschleunigte Verfahren nach
§ 13a BauGB, da im Bebauungsplan die Grundfläche im
Sinne des § 13a Abs. 1 Satz 2 BauGB weniger als 10.000
qm umfasst, nur Wohnnutzung vorgesehen ist und die
Fläche sich an im Zusammenhang bebaute Ortsteile ansch-
ließt.

Der Geltungsbereich ist wie folgt umgrenzt:

Im Norden:     durch Teile der Flur-Nrn. 674/4
(Verlängerung Georgengasse), 892 und 894,
Gmkg. Steppach

Im Osten:        durch die Flur-Nrn. 864 (Wirtschaftsweg)
und 864/2 (Am Schmiedsgraben), Gmkg.
Steppach

Im Süden:       durch die Flur-Nrn. 674 (Georgengasse),
892/20, 892/21, 892/42, 892/43, 892/44,
892/45, 892/46, 892/50, 894/4, 894/5, 894/6
und Teile der Flur-Nrn. 892 und 892/54,
Gmkg. Steppach

Im Westen:     durch Teile der Flur-Nrn. 894 und 894/11
(Wirtschaftsweg), Gmkg. Steppach

Amtliche Bekanntmachugen
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Bekanntmachung
über die öffentliche Auslegung des

Entwurfs
gemäß § 3 Abs. 2 BauGB

zum Bebauungsplan „Hofleite II“

Der Gemeinderat der Gemeinde Pommersfelden hat am
12.12.2019 die Aufstellung des Bebauungsplanes „Hofleite
II“ im Ortsteil Sambach beschlossen. In den Bebauungsplan
wird ein Grünordnungsplan integriert. Vorgesehen ist die
Ausweisung eines Allgemeinen Wohngebietes nach § 4
BauNVO.  Das Plangebiet schließt sich im Nordwesten von
Sambach an den Siedlungsbestand an. Die Lage des
Plangebietes kann dem nachfolgenden Übersichtslageplan
entnommen werden.

Die Aufstellung des Bebauungsplans erfolgt nach § 13b
BauGB. Dies bedeutet die Einbeziehung von
Außenbereichsflächen in das beschleunigte Verfahren nach
§ 13a BauGB, da im Bebauungsplan die Grundfläche im
Sinne des § 13a Abs. 1 Satz 2 BauGB weniger als 10.000
qm umfasst, nur Wohnnutzung vorgesehen ist und die
Fläche sich an im Zusammenhang bebaute Ortsteile ansch-
ließt.

Der Geltungsbereich ist wie folgt umgrenzt:

Im Norden: durch Teile der Flur-Nrn. 333 (Feldweg), 384
und 519 Gmkg. Sambach

Im Osten: durch Teile der Flur-Nr. 519, Gmkg.
Sambach

Im Süden: durch die Flur-Nrn. 333/1 (Straße), 386 und
518 (Straße), Gmkg. Sambach

Im Westen: durch die Flur-Nr. 383, Gmkg. Sambach

Das Baugebiet umfasst Teile der Flur-Nrn. 333 (Straße),
384 und 519, Gmkg. Sambach, mit einer Gesamtfläche von
2,7240 ha.

Der Geltungsbereich kann dem nachfolgenden Lageplan
entnommen werden.

Der Geltungsbereich von insgesamt 2,3478 ha umfasst fol-
gende Flurstücke der Gemarkung Steppach:

Flur-Nr. 892/24 sowie Teile der Flur-Nrn. 674/4
(Wirtschaftsweg), 892, 892/54, 894 und 894/11.

Der Geltungsbereich kann dem nachfolgenden Lageplan
entnommen werden.

Von einer Umweltprüfung nach § 2 Abs. 4 BauGB wird
gemäß § 13 Abs. 3 BauGB abgesehen.

Ein Planentwurf ist von der Planungsgruppe Strunz,
Ingenieurgesellschaft mbH in Bamberg, ausgearbeitet und
am 11.03.2021 vom Gemeinderat beschlossen worden.

Nach § 13 Abs. 2 Nr. 2 BauGB liegt der Planentwurf mit
Begründung in der Zeit vom

12.04. – 12.05.2021

gemäß § 3 Abs. 2 BauGB im Rathaus der Gemeinde
Pommersfelden, Hauptstraße 11, 96178 Pommersfelden,
im 1. Obergeschoss, Zimmer 3, öffentlich aus. 
Der Inhalt dieser Bekanntmachung und die Planunterlagen
können in dieser Zeit auch auf der Web-Seite der Gemeinde
(www.pommersfelden.de) eingesehen werden.

Während der Auslegungsfrist können Stellungnahmen
(schriftlich oder zur Niederschrift) vorgebracht werden.
Nicht fristgerecht abgegebene Stellungnahmen können bei
der Beschlussfassung über den Bauleitplan unberücksichtigt
bleiben, sofern die Gemeinde Pommersfelden deren Inhalt
nicht kannte und nicht hätte kennen müssen und deren
Inhalt für die Rechtmäßigkeit des Bauleitplans nicht von
Bedeutung ist. 

Datenschutz:
Die Verarbeitung personenbezogener Daten erfolgt auf der
Grundlage von Art. 6 Abs. 1 Buchstabe e (DSGVO) i. V. mit
§ 3 BauGB und dem BayDSG. Sofern Stellungnahmen ohne
Absenderangaben abgegeben werden, wird keine Mitteilung
über das Ergebnis der Prüfung erteilt. Weitere
Informationen sind dem Formblatt „Datenschutzrechtliche
Informationspflichten im Bauleitplanverfahren“ zu ent-
nehmen, das ebenfalls öffentlich ausliegt.

Pommersfelden, den 23.03.2021
gez.
Gerd Dallner
1. Bürgermeister
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Von einer Umweltprüfung nach § 2 Abs. 4 BauGB wird
gemäß § 13 Abs. 3 BauGB abgesehen.

Ein Planentwurf ist von der Planungsgruppe Strunz,
Ingenieurgesellschaft mbH in Bamberg, ausgearbeitet und
am 11.03.2021 vom Gemeinderat beschlossen worden.

Nach § 13 Abs. 2 Nr. 2 BauGB liegt der Planentwurf mit
Begründung in der Zeit vom

12.04. – 12.05.2021

gemäß § 3 Abs. 2 BauGB im Rathaus der Gemeinde
Pommersfelden, Hauptstraße 11, 96178 Pommersfelden,
im 1. Obergeschoss, Zimmer 3, öffentlich aus. 

Der Inhalt dieser Bekanntmachung und die Planunterlagen
können in dieser Zeit auch auf der Web-Seite der Gemeinde
(www.pommersfelden.de) eingesehen werden.

Während der Auslegungsfrist können Stellungnahmen
(schriftlich oder zur Niederschrift) vorgebracht werden.
Nicht fristgerecht abgegebene Stellungnahmen können bei
der Beschlussfassung über den Bauleitplan unberücksichtigt
bleiben, sofern die Gemeinde Pommersfelden deren Inhalt
nicht kannte und nicht hätte kennen müssen und deren
Inhalt für die Rechtmäßigkeit des Bauleitplans nicht von
Bedeutung ist. 

Datenschutz:
Die Verarbeitung personenbezogener Daten erfolgt auf der
Grundlage von Art. 6 Abs. 1 Buchstabe e (DSGVO) i. V. mit
§ 3 BauGB und dem BayDSG. Sofern Stellungnahmen ohne
Absenderangaben abgegeben werden, wird keine Mitteilung
über das Ergebnis der Prüfung erteilt. Weitere
Informationen sind dem Formblatt „Datenschutzrechtliche
Informationspflichten im Bauleitplanverfahren“ zu ent-
nehmen, das ebenfalls öffentlich ausliegt.

Pommersfelden, den 23.03.2021
gez.
Gerd Dallner
1. Bürgermeister

Satzung zur Aufhebung der Satzung
über abweichende Maße der

Abstandsflächentiefe der Gemeinde
Pommersfelden
vom 22.03.2021

Aufgrund von Art. 81 Abs. 1 Nr. 6 Buchst. a) der Bayerischen
Bauordnung (BayBO) i.V.m. Art. 6 Abs. 5 Satz 2 BayBO in
der Fassung des vom Bayerischen Landtag am 02.12.2020
verabschiedeten Gesetzentwurfs für die ab 01.02.2021 gel-
tenden Fassung erlässt die Gemeinde Pommersfelden fol-
gende Satzung: 

§ 1 Aufhebung

Die Satzung über abweichende Maße der
Abstandsflächentiefe der Gemeinde Pommersfelden vom
25.01.2021 wird aufgehoben. 

§ 2 Inkrafttreten

Diese Satzung tritt rückwirkend zum 01.02.2021 in Kraft. 

Gemeinde Pommersfelden
Pommersfelden, den 22.03.2021
gez.
Gerd Dallner 
Erster Bürgermeister

Novellierung der Bayerischen
Bauordnung

Dachgeschossausbau wird erleichtert

Mit den am 01.02.2021 in Kraft getretenen gesetzlichen
Neuerungen in der Bayerischen Bauordnung wurden auch
Erleichterungen zum Ausbau von Dachgeschossen geschaf-
fen. Diese Erleichterung gilt jedoch nur für Ausbauten im
sogenannten „unbeplanten Innenbereich“. In Gebieten mit
einem Bebauungsplan gelten weiterhin die Regelungen des
dortigen Bebauungsplans. Die Änderung und
Nutzungsänderung von (bestehenden) Dachgeschossen zu
Wohnzwecken einschließlich der Errichtung von
Dachgauben im sog. unbeplanten Innenbereich unterfallen
künftig dem sogenannten
Genehmigungsfreistellungsverfahren. Das bedeutet aber
nicht, dass ein Ausbau des Dachgeschosses völlig verfah-
rensfrei durchgeführt werden kann. Vielmehr sind auch
weiterhin vollständige Planunterlagen bei der Gemeinde
einzureichen. Nur eben im sogenannte
Genehmigungsfreistellungsverfahren und nicht mehr im
förmlichen Bauantragsverfahren. Die Erstellung bautech-
nischer Nachweise im Bereich des Brandschutzes und der
Standsicherheit bleiben damit ebenfalls wie bisher erfor-
derlich. Zudem wird durch die Einreichung der
Planunterlagen auch gewährleistet, dass die Gemeinde im
Hinblick auf die ordnungsgemäße Erhebung der
Herstellungsbeiträge die hierfür erforderliche Kenntnis
von der Baumaßnahme erhält. Bauherren, die für Ihren
Dachgeschossausbau bislang noch keine Planunterlagen
eingereicht haben, werden gebeten dies nachzuholen.
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Öffentliche Bekanntmachung
zur Eintragungsmöglichkeit von

Übermittlungssperren
nach dem Bundesmeldegesetz

Sie haben nach den Vorschriften des Bundesmeldegesetzes
(BMG) die Möglichkeit, Widerspruch gegen einzelne regel-
mäßig durchzuführende Datenübermittlungen der
Meldebehörde zu widersprechen. Dieser Widerspruch gilt
jeweils bis zum Widerruf.

Folgende Widerspruchsmöglichkeiten sind gegeben:

a) Widerspruch gegen die Übermittlung von Daten an das
Bundesamt für das Personalmanagement der
Bundeswehr
Soweit Sie die deutsche Staatsangehörigkeit besitzen
und das 18. Lebensjahr noch nicht vollendet haben,
 können Sie der Datenübermittlung gemäß § 36 Abs. 2
BMG i.V.m. mit § 58 c Abs. 1 Satz 1 des Soldatengesetzes
widersprechen.

b) Widerspruch gegen die Übermittlung von Daten an eine
öffentlich-rechtliche Religionsgesellschaft, der nicht die
meldepflichtige Person angehört, sondern Familien -
angehörige der meldepflichtigen Person angehören
Sie können der Datenübermittlung gemäß § 42 Abs. 1
i.V.m § 42 Abs. 3 BMG widersprechen.

c) Widerspruch gegen die Übermittlung von Daten an
Parteien, Wählergruppen u.a. bei Wahlen und
Abstimmungen
Sie können der Datenübermittlung gemäß § 50 Abs. 1
i.V.m. § 50 Abs. 5 BMG widersprechen.

d) Widerspruch gegen die Übermittlung von Daten aus
Anlass von Alters- oder Ehejubiläen an Mandatsträger,
Presse oder Rundfunk
Sie können der Datenübermittlung gemäß § 50 Abs. 2
i.V.m. § 50 Abs. 5 BMG widersprechen.

e) Widerspruch gegen die Übermittlung von Daten an
Adressbuchverlage
Sie können der Datenübermittlung gemäß § 50 Abs. 3
i.V.m. § 50 Abs. 5 BMG widersprechen.

Die Eintragung dieser Übermittlungssperren können Sie
durch persönliches Erscheinen unter Vorlage Ihres
Ausweisdokumentes bei der Gemeinde Pommersfelden,
Einwohnermeldeamt, Zi.-Nr. EG 3, während der allgemei-
nen Öffnungszeiten vornehmen.

Bekanntmachung über das
Widerspruchsrecht von

Wahlberechtigten hinsichtlich der
Weitergabe ihrer Daten

Es wird darauf hingewiesen, dass die Meldebehörde nach
den Vorschriften des Bundesmeldegesetzes (BMG) Parteien,
Wählergruppen und anderen Trägern von Wahlvorschlägen
im Zusammenhang mit Wahlen und Abstimmungen auf
staatlicher oder kommunaler Ebene in den sechs der Wahl
oder Abstimmung vorausgehenden Monaten Auskunft aus
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dem Melderegister über Vor- und Familiennamen,
Doktorgrade und Anschriften von Gruppen von
Wahlberechtigten erteilen darf, für deren Zusammensetzung
das Lebensalter der Betroffenen bestimmend ist (§ 50 Abs.
1 Satz 1 i.V.m. § 44 Abs. 1 Satz 1 BMG). Die Geburtstage
der Wahlberechtigten dürfen dabei nicht mitgeteilt werden
(§ 50 Abs. 1 Satz 2 BMG).

Die Betroffenen haben das Recht, der Übermittlung ihrer
Daten durch die Einrichtung einer Übermittlungssperre
zu widersprechen (§ 50 Abs. 5 BMG). Wer bereits früher
 einer entsprechenden Übermittlung widersprochen hat,
braucht nicht erneut zu widersprechen; die
Übermittlungssperre bleibt bis zu einem schriftlichen
Widerruf gespeichert. Wahlberechtigte, die ab sofort von
diesem Recht Gebrauch machen möchten, können dies
schriftlich mit dem Formular von unserer Homepage
www.pommersfelden.de > Bürgerservice > Formulare ON-
LINE > Meldewesen > „Antrag auf Einrichtung einer
Übermittlungssperre“ beantragen oder sich persönlich mit
dem Einwohnermeldeamt der Gemeinde Pommersfelden,
Zi.-Nr. EG 3, Frau Götz, Tel.: 09548/92 20-51, E-Mail:
 info@pommersfelden.de in Verbindung setzen.

Gemeinderatssitzung vom 11.03.2021
1. Bebauungsplan „Steppach Nord III“ in Steppach,
Pommersfelden
Billigungs- und Auslegungsbeschluss zum Bebauungsplan
Der Gemeinderat der Gemeinde Pommersfelden billigt un-
ter Berücksichtigung der vorab gefassten Beschlüsse den
von der Planungsgruppe Strunz, Ingenieurgesellschaft mbH
in Bamberg, ausgearbeiteten Entwurf zum Bebauungsplan
„Steppach Nord III“ in der Fassung vom 11.03.2021. Der
Gemeinderat der Gemeinde Pommersfelden beschließt,
dass der Entwurf zum Bebauungsplan „Steppach Nord III“
mit Begründung gemäß § 3 Abs. 2 BauGB für die Dauer ei-
nes Monats öffentlich ausgelegt wird. Parallel dazu sind
die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange
gemäß § 4 Abs. 2 BauGB zu beteiligen. Die Verwaltung wird
beauftragt, das Verfahren fortzuführen.

2. Bebauungsplan „Hofleite II“ in Sambach, Pommersfelden
Billigungs- und Auslegungsbeschluss zum Bebauungsplan
Der Gemeinderat der Gemeinde Pommersfelden billigt un-
ter Berücksichtigung der vorab gefassten Beschlüsse den
von der Planungsgruppe Strunz, Ingenieurgesellschaft mbH
in Bamberg, ausgearbeiteten Entwurf zum Bebauungsplan
„Hofleite II“ in der Fassung vom 11.03.2021. Der
Gemeinderat der Gemeinde Pommersfelden beschließt,
dass der Entwurf zum Bebauungsplan „Hofleite II“ mit
Begründung gemäß § 3 Abs. 2 BauGB für die Dauer eines
Monats öffentlich ausgelegt wird. Parallel dazu sind die
Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange gemäß
§ 4 Abs. 2 BauGB zu beteiligen. Die Verwaltung wird be-
auftragt, das Verfahren fortzuführen.

3. Fortführung der VGN Freizeitlinie 990 „Steigerwald
Express“; Kofinanzierung ab dem Jahr 2021
Der Fortführung der VGN-Freizeitlinie 990 „Steigerwald-
Express“ wird für den Zeitraum 2021 bis 2024 zugestimmt.
Die Gemeinde Pommersfelden beteiligt sich anteilig an den
Kosten mit ca. 3.900,- € jährlich.



4. Aufhebung der Satzung über abweichende Maße der
Abstandsflächentiefe der Gemeinde Pommersfelden
(Abstandsflächensatzung)
Der Gemeinderat hat die rechtlichen Ausführungen der
Verwaltung zur Regelungsmöglichkeit des Ortsgesetzgebers
zur Festlegung abweichender Maße zur
Abstandsflächentiefe zur Kenntnis genommen. Der
Gemeinderat beschließt aufgrund der vorgenannten
Ausführungen und Gründe die Satzung der Gemeinde
Pommersfelden über abweichende Maße der
Abstandsflächentiefe vom 25.01.2021 wieder aufzuheben.
Der Wortlaut des vorliegenden Satzungsentwurfes zur
Aufhebung der Satzung über abweichende Maße der
Abstandsflächentiefe der Gemeinde Pommersfelden vom
25.01.2021 wird hiermit als Satzung beschlossen und wird
der Niederschrift als Anlage beigefügt. Der erste
Bürgermeister wird beauftragt, die Satzung auszufertigen
und amtlich bekannt zu machen.

5. Neubau eines Schleuderbetonmast mit Aufsatzmast incl.
Systemtechnik auf Fundamentplatte und Außenanlagen
auf der Fl-Nr. 555, Gem. Pommersfelden (Außenbereich)
Der Gemeinderat der Gemeinde Pommersfelden hat von
dem Bauvorhaben „Neubau eines Schleuderbetonmast mit
Aufsatzmast incl. Systemtechnik auf Fundamentplatte und
Außenanlagen“ auf der Fl-Nr. 555, Gem. Pommersfelden
(Außenbereich) Kenntnis genommen. Unter der
Voraussetzung, dass der Vorhabenträger, die erforderliche
Verlegung eines Stromkabels sowie für die Ertüchtigung
des öffentlichen Feld- und Waldweges Fl.-Nrn. 552 und
553, Gemarkung Pommersfelden, zu einem dem Zweck des
Vorhabens entsprechend ausreichend befahrbaren öffent-
lichen Weg auf ihre Kosten übernimmt, wird das gemeind-
liche Einvernehmen erteilt.

6. Anbau eines Heizhauses für ein Blockheizkraftwerk auf
der Fl-Nr. 194, Gem. Pommersfelden
Der Gemeinderat der Gemeinde Pommersfelden hat von
dem Bauvorhaben Anbau eines Heizhauses für ein
Blockheizkraftwerk auf der Fl-Nr. 194, Gem.
Pommersfelden, Kenntnis genommen und das gemeindliche
Einvernehmen erteilt.

Bauausschusssitzung vom 11.03.2021
1. Errichten einer Außentreppe und Ausbau des 2.
Obergeschosses auf der Fl-Nr. 74/2, Gem. Steppach
Der Bauausschuss hat von dem Vorhaben „Errichten einer
Außentreppe und Ausbau des 2. Obergeschosses“ auf der
Fl-Nr. 74/2, Gem. Steppach Kenntnis genommen und das
gemeindliche Einvernehmen erteilt.

2. Antrag auf Anbau einer Garage am vorhandenen
Wohnhaus auf der Fl-Nr. 672/24, Gem. Steppach
Der Bauausschuss hat von dem Vorhaben „Anbau einer
Garage am vorhandenen Wohnhaus“ auf der Fl-Nr. 672/24,
Gem. Steppach Kenntnis genommen und das gemeindliche
Einvernehmen hinsichtlich der Überschreitung der
Baugrenze erteilt.

3. Antrag auf Errichtung eines Carports mit Abstellraum
auf der Fl-Nr. 892/32, Gem. Steppach
Der Bauausschuss hat von dem Vorhaben „Errichtung eines
Carports mit Abstellraum auf der Fl-Nr. 892/32, Gem.

Steppach Kenntnis genommen. Den notwendigen
Abweichungen zur Abstandsflächenregelungen sowie der
Befreiung des Bebauungsplans Steppach-Nord II hinsicht-
lich der Einhaltung des Stauraums zur öffentlichen
Verkehrsfläche wird zugestimmt und das gemeindliche
Einvernehmen erteilt.

4. Antrag auf Neubau eines Einfamilienwohnhauses mit 2
Stellplätzen im Genehmigungsfreistellungsverfahren auf
der Fl-Nr. 589/6 und 588/24, Gem. Pommersfelden
Der Bauausschuss hat von dem Bauvorhaben Kenntnis ge-
nommen. Das gemeindliche Einvernehmen wurde erteilt.

5. Antrag auf Errichtung eines Zweifamilienwohnhauses
mit Doppelcarport und 2 PKW-Stellplätzen im
Genehmigungsfreistellungsverfahren auf der Fl-Nr. 588/13,
Gem. Pommersfelden
Der Bauausschuss hat von dem Bauvorhaben Kenntnis ge-
nommen. Das gemeindliche Einvernehmen wurde erteilt.

6. Antrag auf Nutzungsänderung zum Umbau von
Schweinestall und Scheune zu Wohnraum auf der Fl-Nr.
1304, Gem. Steppach
Der Bauausschuss hat von dem Vorhaben
„Nutzungsänderung zum Umbau von Schweinestall und
Scheune zu Wohnraum“ auf der Fl-Nr. 1304, Gem. Steppach
Kenntnis genommen. Das gemeindliche Einvernehmen
wird erteilt.

7. Antrag auf Umbau einer bestehenden Scheune zum
Wohnhaus mit Ferienwohnungen auf der Fl-Nr. 25, Gem.
Pommersfelden
Der Bauausschuss hat von dem Bauvorhaben „Umbau einer
Scheune zum Wohnhaus mit Ferienwohnungen“ auf dem
Grundstück Fl.-Nr. 25, Gemarkung Pommersfelden
Kenntnis genommen und das gemeindliche Einvernehmen
erteilt.

Manöver der US-Streitkräfte
In der Zeit vom 01.04. bis zum 30.04.2021 sind
Nachtübungen mit dem Fallschirm der US-Streitkräfte in
der Gemeinde Pommersfelden vorgesehen.
Wir bitten Sie, sich von den Einrichtungen der übenden
Truppen fernzuhalten und zu beachten, dass durch liegen-
gebliebene Sprengmittel, Fundmunition und dgl. Gefahren
ausgehen können.
Mögliche Funde und Manöverschäden sind in der Gemeinde
Pommersfelden zu melden.

Mitteilungen
des Landratsamtes Bamberg

Geflügelpest bei Wildvogel 
im Landkreis Bamberg nachgewiesen

Die Geflügelpest hat den Landkreis Bamberg erreicht. Ein
in Stegaurach verendet aufgefundener Graureiher wurde
positiv auf das Virus getestet. Deshalb werden ab sofort
zum Schutz von Haus- und Nutzgeflügel im gesamten
Landkreis sowie der Stadt Bamberg weitergehende
Schutzmaßnahmen angeordnet und es gilt eine allgemeine
Aufstallungspflicht.
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* * *

* * *
Erweiterte Öffnungszeiten für PCR-
Wunschtestungen und PoC-Antigen-

Schnelltestungen im Testzentrum in Scheßlitz
Ab sofort werden die Öffnungszeiten für PCR-
Wunschtestungen und Antigen-Schnelltestungen im ehe-
maligen Netto-Markt (Oberend 32) in Scheßlitz erweitert.
Testungen können Montag, Dienstag, Mittwoch und
Donnerstag von 9:00 bis 13:00 Uhr und Freitag von 9:00 bis
12:30 Uhr durchgeführt werden. Die Tests sind frei wählbar
und kostenfrei.
Das Abstrichergebnis des Labortests-Rachenabstrich (PCR)
erhalten Getestete i. d. R. binnen weniger Tage online, das
Abstrichergebnis des Antigen-Schnelltestes (PoC) i. d. R.
binnen 15 Minuten an der Befundübermittlung vor Ort. 
Es ist kein Abstrich möglich, wenn Symptome wie Husten,
Schnupfen, Fieber, Halsschmerzen oder Störung des
Geruchs-/Geschmackssinns vorliegen. Kontakt zu einem
Verdachtsfall oder Corona-Infizierten bestand. Eine
Aufnahme in eine andere Einrichtung bevorsteht (Reha,
Klinik) und eine Warnung durch die Corona-App vorliegt.

Die Gemeinnützige Krankenhausgesellschaft des
Landkreises Bamberg mbH freut sich sehr, den Bürgerinnen
und Bürgern diese Öffnungszeiten für Testungen anbieten
zu können. 

Gemeinnützige Krankenhausgesellschaft 
des Landkreises Bamberg mbH
Oberend 29
96110 Scheßlitz

Ansprechpartner für die Redaktionen:
Christiane Schlereth
Tel. 09542 779 112
Fax 09542 779 199
Email: c.schlereth@gkg-bamberg.de

* * *
Pfingstausstellung auf der Giechburg

Der Landkreis Bamberg veranstaltet - vorbehaltlich mög-
licher Einschränkungen durch die Corona-Pandemie - in

Bereits Anfang Februar 2021 hatten Stadt und Landkreis
eine Allgemeinverfügung mit verstärkten
Biosicherheitsmaßnahmen für Haus- und Nutzgeflügel er-
lassen. Auf Grund des positiven Geflügelpestnachweises
im Landkreis Bamberg sowie weiterer positiv getesteter
Wildvögel in den Nachbarlandkreisen ist eine weitere
Verschärfung der Schutzmaßnahmen erforderlich. Deshalb
wird ab Freitag, 12. März 2021 eine allgemeine Stallpflicht
für sämtliches Nutzgeflügel angeordnet. Die
Allgemeinverfügung wird demnächst sowohl auf der
Homepage des Landratsamtes als auch der Stadt unter fol-
gendem Link veröffentlicht: https://bit.ly/38t9IoF 

Die Aufstallungpflicht gilt für sämtliches Nutzgeflügel,
dazu zählen Hühner, Truthühner, Perlhühner, Rebhühner,
Fasane, Laufvögel, Wachteln, Enten sowie Gänse, die in
Gefangenschaft aufgezogen oder gehalten werden. Durch
sie soll der Kontakt zwischen Wildvögeln und Haus- und
Nutzgeflügel vermieden und so eine Einschleppung der
Seuche in die Geflügelhaltungen verhindert werden. Die
Anordnung gilt sowohl für private als auch gewerbliche
Tierhalter. 

Was bedeutet Stallpflicht?
Stallpflicht bedeutet, dass die Tiere entweder in geschlossen
Ställen oder unter einer Vorrichtung, die aus einer über-
stehenden, nach oben gegen Einträge (Kot, Staub...) gesi-
cherten dichten Abdeckung und einer gegen das Eindringen
von Wildvögeln gesicherten Seitenbegrenzung gehalten
werden. Darüber hinaus sind Halter von Geflügel mit einem
Bestand bis einschließlich 100 Stück verpflichtet
Aufzeichnung über die Anzahl der pro Werktag verendeten
Tiere zu machen. Geflügelhalter mit einem Bestand bis
einschließlich 1.000 Tieren müssen ergänzende
Aufzeichnungen über die Gesamtzahl der gelegten Eier pro
Bestand und Werktag zu führen. Vermehrte Verendungsfälle
im Hausgeflügelbestand sind unverzüglich dem zuständigen
Veterinäramt zu melden.
Die Amtstierärzte weisen in diesem Zusammenhang noch
einmal darauf hin, dass alle Geflügelhaltungen, auch
Hobbyhaltungen, beim jeweils zuständigen Veterinäramt
zu melden sind. Zum Geflügel zählen hierbei Hühner,
Truthühner, Perlhühner, Rebhühner, Fasane, Laufvögel,
Wachteln, Enten sowie Gänse, die in Gefangenschaft auf-
gezogen oder gehalten werden. 
Eine Ansteckung des Menschen mit dem Erreger über in-
fizierte Vögel oder deren Ausscheidungen ist in Deutschland
bislang nicht bekannt geworden. Enger Kontakt zu kran-
kem oder verendetem Geflügel sollte vermieden und tot
aufgefundene Wildvögel sollten nicht berührt werden.
Werden mehrere Vögel (insbesondere Wassergeflügel oder
Greifvögel) an einem Ort tot aufgefunden, wird um eine
entsprechende Information des Veterinäramtes gebeten.
Aktuelle Informationen zur Geflügelpest in Bayern sowie
ein Merkblatt für Geflügelhalter und eine Übersicht der
aktuell betroffenen Gebiete in Bayern, sind auf der Seite
des Landesamtes für Gesundheit und
Lebensmittelsicherheit www.lgl.bayern.de unter dem
Stichwort „Geflügelpest“ verfügbar.
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Landkreis Bamberg 

Wir stellen für die Realschule Ebrach zum 1. Oktober 2021 ein: 

Hausmeister/in (m/w/d) 

 Wir bieten: 

• verantwortungsvolle und abwechslungsreiche Tätigkeiten

• ein gutes Arbeitsumfeld in der Schulfamilie 

• eine mit Entgeltgruppe 5 TVöD bewertete Stelle sowie eine attraktive 

betriebliche Altersvorsorge

Den vollständigen Ausschreibungstext finden Sie auf unserer Homepage unter 
www.landkreis-bamberg.de/stellenangebote. 

Bitte bewerben Sie sich ausschließlich online unter vorgenanntem Link bis 
spätestens 18. April 2021. 

Ihre Ansprechpartnerinnen bei uns: 
Frau Kramer,        Tel.: +49 951/85-126 
Frau Eichhorn,     Tel.: +49 951/85-280 (bei fachlichen Fragen) 

�



diesem Jahr wieder seine traditionelle Pfingstausstellung
auf der Giechburg. Von Pfingstsamstag, 22. Mai bis Sonntag,
27. Juni 2021 werden im Bergfried Gemälde, Skulpturen,
Schnitzereien u.ä. heimischer Künstlerinnen und Künstler
präsentiert.
Damit die Besucher auch dieses Jahr wieder ein breites
Spektrum heimischer Kunst bewundern können, sind be-
reits heute alle Künstlerinnen und Künstler aus der Region
Bamberg herzlich eingeladen, sich den Abgabetermin für
ihre Werke vorzumerken, und zwar:

Donnerstag, 29. April 2021, 13:00 bis 19:00 Uhr, 
im Bergfried der Giechburg Scheßlitz.

Unter Einhaltung erforderlicher Corona-Schutzmaßnahmen
kann es gegebenenfalls zu längeren Wartezeiten kommen. 

Zu beachten sind in diesem Jahr auch geänderte
Modalitäten bezüglich der Anmeldung zur
Pfingstausstellung:
Um unnötig langen Kontakt während der Anlieferung zu
vermeiden, ist eine vorherige Anmeldung zwingend erfor-
derlich. Die vollständig ausgefüllten Anmeldeformulare
müssen bis spätestens 22. April 2021 per E-Mail bei Frau
Martina Alt, martina.alt@lra-ba.bayern.de, Fax: 0951/85-
8622 oder per Post: Landratsamt Bamberg, Fachbereich
Kultur und Sport, Frau Martina Alt, Ludwigstraße 25,
96052 Bamberg, eingegangen sein. 
Aus organisatorischen Gründen wird darum gebeten, für
jedes Werk ein Formular auszufüllen. Dieses kann auf der
Homepage des Landratsamtes unter www.landkreis-bam-
berg.de/Bürgerinfo/Formulare-Broschüren unter der Rubrik
„Kultur und Sport“ abgerufen werden. 
Am Anlieferungstag ist es dann ausreichend lediglich mit
den Arbeiten auf die Giechburg zu kommen. Auf die
Einhaltung entsprechender Schutz- und Hygienemaßnahme
wird vorab schon einmal hingewiesen.
Für die Aussteller fallen keine Kosten an. Der Landkreis
Bamberg übernimmt keine Haftung für die angelieferten
Kunstwerke.
Je nach Andrang kann jeder Künstler bis zu vier Werke an-
melden und abgeben. Auf der Rückseite bzw. Unterseite
aller Objekte sollten Titel, Technik, Name und Anschrift
vermerkt werden. Die Bilder müssen in hängefertigen
Zustand, d. h. fest gerahmt und mit Hängeöse versehen ein-
gereicht werden. Rahmenlose Glasbildträger können wegen
der Bruchgefahr leider nicht angenommen werden.
Die Kunstwerke werden im Rahmen des vorhandenen
Platzangebotes nach Möglichkeit ausgestellt, jedoch behält
sich der Veranstalter die Entscheidung über die Präsentation
im Einzelfall vor. 
Weitere Informationen erhalten interessierte Künstlerinnen
und Künstler im Landratsamt Bamberg. Ansprechpartnerin
ist Martina Alt, Tel.: 0951/85-622, E-Mail: martina.alt@lra-
ba.bayern.de.

* * *
Girls‘ Day und Boys‘ Day am 22. April 2021

Die bundesweiten Aktionstage Girls‘ und Boys‘ Day laden
am 22. April 2021 wieder zum Entdecken und Ausprobieren
ein, nachdem sie im vergangenen Jahr aufgrund der Corona-
Pandemie ausfallen mussten. Mädchen und Jungen ab der
5. Klasse in Stadt und Landkreis Bamberg können sich bei
zahlreichen Betrieben und Einrichtungen für ein
Schnupperpraktikum anmelden. In diesem Jahr finden die

Aktionstage unter etwas anderen Bedingungen statt - di-
gitale Angebote bieten einen virtuellen Einblick und Vor-
Ort-Projekte unterliegen einem abgestimmten
Hygienekonzept. 
Am 22. April erhalten Schülerinnen beim Girls´Day –
Mädchen Zukunftstag die Gelegenheit, Berufe kennenzu-
lernen, in denen bislang nur wenige Frauen arbeiten:
Beispielsweise als Dachdeckerin, Zerspannungs -
mechanikerin oder Zimmerin. Gleichzeitig findet der
Boys´Day – Jungen-Zukunftstag statt. Hier können Schüler
in Berufsfeldern mit einem geringen Männeranteil erfahren,
wie es zum Beispiel ist, in einer Apotheke, einem
Seniorenwohnpark oder der Stadtbücherei zu arbeiten. 

Mitmachen beim Girls´ und Boys´Day ist ganz einfach…
…Schülerinnen klicken unter https://www.girls-day.de/
auf den Button „Radar“ und können gezielt in Bamberg
und Umgebung nach geeigneten Betrieben suchen.
…Schüler besuchen die Seite https://www.boys-day.de/
und gelangen durch Anklicken des Buttons „Radar“ zu den
regionalen Einrichtungen, die sich am Boys´Day beteiligen.

Die Betriebe und Einrichtungen in Stadt und Landkreis
Bamberg freuen sich auf zahlreiche Anmeldungen.
Kontakt: 
Gleichstellungsstelle am Landratsamt Bamberg, Frau
Stefanie Schuhmann, Tel.: 0951/85-197, stefanie.schuh-
mann@lra-ba.bayern.de 

Gleichstellungsstelle der Stadt Bamberg, Frau Yvonne
Rüttger, Tel.: 0951/87-1446, yvonne.ruettger@stadt.bam-
berg.de

* * *
Krisendienst Oberfranken

Um Menschen in seelischen Krisen und psychiatrischen
Notfällen noch besser und schneller helfen zu können, hat
der Bezirk Oberfranken einen Krisendienst eingerichtet,
der am 01.03.2021 seinen Betrieb aufgenommen hat. Hier
können sich Betroffene oder Angehörige sich künftig ano-
nym an die kostenfreie Telefonnummer 0800 655 3000
 wenden.
Weitere Informationen zum Krisendienst finden Sie unter
www.kriesendienste.bayern sowie www.kriesendienst-ober-
franken.de.

* * *
Staatlich anerkannte Beratungsstelle für

Schwangerschaftsfragen /
beim Landratsamt Bamberg

AUCH IN DIESER SCHWIERIGEN ZEIT SIND WIR TE-
LEFONISCH UND HOFFENTLICH AUCH BALD WIE-
DER PERSÖNLICH FÜR SIE ZU ERREICHEN 
Wir informieren…
über gesetzliche Ansprüche und Leistungen vor und nach
der Geburt, wie z. B. 
Elterngeld, Kindergeld, Fragen zum Mutterschutz usw.
über finanzielle Leistungen wie z. B. der „Landesstiftung
Hilfe für Mutter und Kind“ (eine Beantragung ist nur vor
Geburt möglich).
über Hilfsangebote von anderen Stellen. 
und beraten…
bei Fragen im Zusammenhang mit Schwangerschaft und
Geburt bis zum 3. Lebensjahr des Kindes.
zu Schwangerschaft, Partnerschaft, beruflichen Fragen. 
in Krisenzeiten
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Sie erreichen die Mitarbeiterinnen der Schwangeren -
beratungsstelle unter der Rufnummer:
Frau Bechmann 0951/ 85-669 
Frau Jacob 0951/85-664 
Frau Ziegler 0951/85-684
oder per e-mail unter schwangerenberatung@lra-ba.bay-
ern.de.

Alle Beratungsgespräche sind kostenfrei und können auf
Wunsch anonym erfolgen. Wir unterliegen der
Schweigepflicht. 

* * *
Utopie Landwirtschaft

Das Bauernmuseum Bamberger Land startete am 26. März
2021 in die neue Museumsaison. Vor dem Besuch des
Museums ist eine Terminbuchung unter 0951/85-9650 bzw.
bauernmuseum@lra-ba.bayern.de erforderlich, im Museum
sind die geltenden Infektionsschutzmaßnahmen zu berück-
sichtigen.

* * *
VHS Bamberg-Land

Das Programmheft für das Frühjahrs-/Sommersemester
2021 der VHS Bamberg-Land ist seit 22. März 2021 erhält-
lich - und zwar an über 200 Auslegestellen im Landkreis
und natürlich online unter www.vhs-bamberg-land.de.
Wenn die Corona-Lage es zulässt, werden nach den
Osterferien Mitte April wieder Präsenzkurse mit unserem
bewährten Hygienekonzept und in kleineren Gruppen star-
ten. Anmeldungen hierfür sind seit 22.3. auf der Homepage
oder bei unseren Außenstellen im Landkreis möglich.

* * *
Änderungen bei der Annahme von 

Bauschutt an den Wertstoffhöfen ab April 2021
Aufgrund diverser Probleme im Zusammenhang mit der
Sammlung von Bauschutt auf den Wertstoffhöfen, hat der
Umweltausschuss des Landkreises Bamberg verschiedene
Änderungen ab 1. April 2021 beschlossen.

Annahmemenge reduziert sich
Statt bisher 500 l (0,5 m³) beträgt die maximal mögliche
Anlieferungsmenge an Bauschutt künftig noch 250 l (0,25
m³). Durch die Reduzierung soll erreicht werden, dass
tatsächlich nur noch Bauschutt aus kleineren Reparatur-
bzw. Umbaumaßnahmen zu den Wertstoffhöfen gebracht
wird. Größere Mengen aus dem Gewerbe oder dem privaten
Bereich müssen über entsprechende Unternehmen entsorgt
werden. Deren Kontaktdaten sind bei der Abfallberatung
des Landkreises erhältlich.

Die künftige Höchstabgabemenge ist auf jeden Fall einzu-
halten und wird vor Ort kontrolliert. Bauschuttmengen,
die die Grenze von 250 l übersteigen, müssen vom Anlieferer
ohne Ausnahme wieder mitgenommen werden. In vielen
anderen umliegenden Landkreisen wird Bauschutt an den
Wertstoffhöfen entweder gar nicht oder nur gegen ein ent-
sprechendes Entgelt angenommen. Damit wird deutlich,
dass der Landkreis Bamberg trotz der künftigen
Reduzierung immer noch eine vergleichsweise kunden-
freundliche Regelung anbietet.

Aufgrund der bislang großzügigen Abgabemöglichkeit und
den damit verbundenen stark gestiegenen jährlichen

Bauschuttmengen gibt es schon seit längerer Zeit verschie-
dene Probleme an den Wertstoffhöfen, z. B.:

Bürger kommen regelmäßig über einen längeren Zeitraum,
um insgesamt große Mengen Bauschutt aus
Umbaumaßnahmen abzugeben und damit auf Kosten aller
Gebührenzahler zu entsorgen. Beobachtungen haben ge-
zeigt, dass teilweise am gleichen Tag verschiedene
Wertstoffhöfe angefahren werden, um die eigentliche
Abgaberegelung zu „umgehen“. Dies ist jedoch nicht zuläs-
sig.
Es wird versucht, mehrfach am Tag Bauschutt am gleichen
Wertstoffhof abzugeben, mit der Begründung, dass an die-
sem Tag ein Fahrzeug oder ein Anhänger zur Verfügung
steht. 
Gewerbebetriebe nutzen die Anliefermöglichkeit regelmäßig
zur Entsorgung von größeren Bauschuttmengen und damit
in einem Maße, das nicht im Verhältnis zu deren
Abfallentsorgungsgebühren steht. 
Durch die Anlieferungen von größeren Bauschuttmengen
kommt es immer wieder zu Staus auf dem Gelände der
Einrichtungen, weil einzelne Kunden lange Zeit damit be-
schäftigt sind, Bauschutt von Anhängern in den Container
zu schaufeln.

Sammlung künftig in zwei unterschiedlichen Qualitäten

Eine weitere Neuerung wird sein, dass der abzugebende
Bauschutt künftig in zwei verschiedene Qualitäten, die in
getrennten Containern angenommen werden, unterteilt
wird. Dies ist erforderlich, um die Verwertungs- und
Wiederverwendungsmöglichkeiten des gesammelten
Bauschutts zu verbessern. Folgende Differenzierung wird
es geben:

Bauschutt der Kategorie I (gut verwertbarer Bauschutt),
z.B. Beton, Ziegel, Mauersteine, Natursteine, …
Bauschutt der Kategorie II (nicht verwertbarer Bauschutt),
z.B. Fliesen, Sanitärkeramik, Geschirr, Putz, …

Die genaue Zuordnung erfolgt vor Ort, die
Bauschuttcontainer sind entsprechend beschildert. Wie bis-
her sind auch weiterhin nachfolgend aufgeführte Stoffe
von der Annahme als Bauschutt ausgeschlossen:

Porenbetonsteine *
Schlacke *
Platten oder Gegenstände aus Asbestzement *
Gipskartonplatten, Gipsputz *
Heraklit- bzw. Faserplatten *
Steine mit Rußanhaftungen oder „Schwarzanstrichen“ (z.
B. Kaminsteine) *
verunreinigter Bauschutt z. B. durch Kabelreste,
Kunststoffe, Holz, Silikon
Boden / Erde

Die mit * gekennzeichneten Materialien können über die
Deponie Gosberg
(Tel. 09191 / 86-3710) oder - bei Kleinmengen - gegen
Gebühr an 7 der 11 Wertstoffhöfe (nicht in Viereth,
Hallstadt, Oberhaid und Stegaurach) abgegeben werden.
Nähere Informationen dazu sind bei der Abfallberatung
erhältlich.
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Der Fachbereich Abfallwirtschaft bittet die neuen
Regelungen unbedingt zu beachten, damit auch in Zukunft
eine Annahme von Bauschutt ohne Zusatzkosten an den
Wertstoffhöfen möglich ist. Bei allen Fragen zur
Abfallwirtschaft steht die Abfallberatung unter den
Telefonnummern 0951/85-706 oder -708 sowie via Mail un-
ter abfallberatung@lra-ba.bayern.de gerne zur Verfügung.

Zweckverband zur Wasserversorgung
der Auracher Gruppe

Bitte beachten Sie, dass auch im Jahr 2021 keine gesonderte
Mitteilung über die Vorauszahlung (Abschlag) mehr erfolgt.
Bitte überweisen Sie die Vorauszahlung (siehe
Abrechnungsbescheid über Benutzungsgebühren für das
Jahr 2020) zum 30.04.2021 auf eines unserer Konten. Prüfen
Sie ggf., ob Sie den Betrag bereits überwiesen haben.  
Wenn Sie ein SEPA-Lastschriftmandat erteilt haben, ist
für Sie nichts zu veranlassen. 

Der Zweckverband zur Wasserversorgung der Auracher
Gruppe weist darauf hin, dass bei nicht rechtzeitiger
Beitrags- und Gebührenzahlung Säumniszuschläge und
Mahngebühren anfallen. 

Bei einer Säumnis von mehr als 3 Tagen ist gemäß Art. 13
KAG bzw. § 1 Abs. 2 Nr. 5 AO i. V. m. § 240 AO für jeden
angefangenen Monat der Säumnis ein Säumniszuschlag
von 1 v. H. des rückständigen, auf den nächsten durch fün-
fzig Euro teilbaren nach unten abgerundeten Beitrags- und
Gebührenbetrages zu entrichten. 

Außerdem haben Sie gegebenenfalls die entstehenden
Mahngebühren und Zwangsvollstreckungskosten zu tragen. 

Das gilt auch dann, wenn Sie gegen den Bescheid
Widerspruch erhoben haben. 

Energieberatung
durch den Energieberaterverein Franken e.V.

Energieberatungstermine im April:
• Mi., 07.04.2021 Keine Beratung
• Mi., 14.04.2021 Stadt Bamberg
• Mi., 21.04.2021 Landkreis Bamberg
• Mi., 28.04.2021 Keine Beratung

- Die Beratungen erfolgen im wöchentlichen Wechsel, ein-
mal in den Räumen des Landratsamtes Bamberg
(Ludwigstraße 23) und einmal bei der Stadt Bamberg
(Rathaus, Maximiliansplatz 3).

- Bürger des Landkreises Bamberg können auch die
Beratungstermine bei der Stadt Bamberg wahrnehmen
und andersherum.

- Die 45-minütige Beratung findet in der Zeit von 12.00 -
17.45 Uhr statt.

Die Energieberatung ist kostenlos. Eine telefonische
Anmeldung ist jedoch unbedingt erforderlich.

Landratsamt Bamberg: 0951/85-554
Stadt Bamberg: 0951/87-1724

Abfuhrtermine
im April 2021

Grüngutentsorgung

Die Entsorgung von Grüngutabfällen ist über den
Grüngutcontainer in der ehemaligen Bauschuttdeponie in
Weiher zu folgenden Öffnungszeiten möglich:

     Freitag von 15.00 Uhr bis 16.00 Uhr und
     Samstag von 09.30 Uhr bis 12.00 Uhr

Ansprechpartner:
Herr Heinrich Geyer, Oberndorf 14, Tel. 09548/14 29.
Bitte beachten Sie unbedingt die Öffnungszeiten!

Information über das 
FFH-Artenmonitoring

von 2021 bis 2023

Art. 11 der Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie (FFH-RL) ver-
pflichtet die Mitglied-staaten der Europäischen Union, den
Erhaltungszustand der besonders schutzwürdigen
Lebensräume, Tier- und Pflanzenarten (nach Anhang I bzw.
II und IV der FFH-RL) von gemeinschaftlichem Interesse
zu überwachen (Monitoring). Gemäß Art. 17 der FFH-RL
erstellen die Mitgliedstaaten alle sechs Jahre einen Bericht,
der die wichtigsten Ergebnisse dieses Monitorings integriert.
Die Europäische Kommission bewertet auf der Grundlage
dieser Be-richte die Fortschritte bei der Verwirklichung in
der FFH-RL genannter Ziele. 
Bund und Länder haben sich darauf geeinigt, den
Erhaltungszustand der Lebensräume, Tier- und
Pflanzenarten in Deutschland über ein
Stichprobenverfahren zu ermitteln und zu dokumentieren.
Das Monitoring der Insekten-, Pflanzen-, Amphibien und
Reptilienarten erfolgt in Bayern an festen
Stichprobenflächen, die jetzt turnusmäßig wieder unter-
sucht werden müssen. Die Probeflächen können sowohl in-
nerhalb als auch außerhalb von FFH-Gebieten liegen. 
In Ihrem Gemeinde- bzw. Stadtgebiet befindet sich min-
destens eine Probefläche einer oder mehrerer der genannten
Artengruppen. Diese Probefläche soll im Auftrag des
Bayerischen Landesamtes für Umwelt von April 2021 bis
Oktober 2023 begangen und bewertet werden. Die
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Gelber Sack Di., 06.04.2021 

Restmülltonne Di., 13.04.2021 
Di., 27.04.2021 

 

Biotonne Mi., 07.04.2021 
Di., 20.04.2021 

Papiertonne Mo., 19.04.2021 

Sperrmüll 
Anmeldeschluss: 

Do., 08.04.2021 
(Keine Abholung an 

diesem Tag!) 



Untersuchungen haben keinerlei Konsequenzen für die
Grundeigentümer und Nutzungsberechtigten und führen
auch nicht zu Beeinträchtigungen der Flurstücke. 
Zuständig für Kartierungen von Lebensraumtypen und
Arten des Offenlands ist das Bayerische Landesamt für
Umwelt. Für Wald-Lebensraumtypen und manche Arten
ist die Bayerische Landesanstalt für Wald und
Forstwirtschaft zuständig. 
Für weitere Auskünfte steht Ihnen Ihre untere
Naturschutzbehörde beim zu-ständigen Landratsamt bzw.
bei der kreisfreien Stadt zur Verfügung.

Impftermine und das Bürgermobil
miPs

ist mit dabei und befördert Sie auch zum
Impfzentrum nach Bamberg

Liebe Mitbürger/innen auch heute melden wir uns bei
Ihnen, wir sind für Sie da und können Sie zu Ihrem
Impftermin fahren, bringen Sie dann anschließend wieder
nach Hause. Wir fahren Sie zu Ihrem Impftermin nach
Bamberg und auch zum zweiten Termin am 06.04.21 nach
Burgebrach.

Das Bürgermobil fährt auch unter den schwierigen
Bedingungen des aktiven Coronavirus.  Wir gehen davon
aus, dass im April und Mai 2021 die Impftermine sich häu-
fen werden, zögern Sie nicht, sich mit einem Anruf bei uns
montags bis freitags Ihre Fahrt zum Impfen anzumelden.
Telefon: 09548 922070 Bitte auch Ihren Namen mit
Telefonnummer gegebenenfalls auch auf dem
Anrufbeantworter mitteilen.

Abgesichert werden alle Fahrten und besonders die
Personenbeförderung nach den erforderlichen
Desinfektionsmaßnahmen und Hygienevorschriften. Wir
fahren für ALLE Bürger der Gemeinde Pommersfelden
(aus ALLEN Ortsteilen), fahren Sie zum Arztbesuch, fahren
Sie z.B. zur Apotheke auch zum Wocheneinkauf und zu
Ihrem Impftermin, wenn Sie es wünschen. Auch dafür rufen
Sie wegen einem Fahrauftrag unter 09548 922070 an.
Vorrangig sind unsere Fahrtage Dienstag und Donnerstag.
Bei Bedarf richten wir auch die Fahrt an anderen
Wochentagen ein. Zu Ihrem Impftermin fährt das
Bürgermobil montags bis freitags.

Wer dem Coronavirus auch beim Einkauf aus dem Weg ge-
hen möchte, gibt eine Bestellung seines Einkaufes auf und
wir bringen Ihnen dann diese Waren nach Hause. Melden
Sie sich mit Ihrem Anliegen, rufen Sie an, wir können Ihnen
bestimmt helfen.

Wir wünschen Ihnen alles Gute und bleiben Sie gesund. 
Wir wünschen Ihnen ein geruhsames Osterfest.

Ihr miPs – Team

Infos

Aktuelle COVID-19 Fallzahlen für den
Landkreis Bamberg

Zahlengrundlage sind nun die Fallzahlen des Robert Koch-
Institutes (RKI). In Klammern ist jeweils die Veränderung
zum Vortag beiehungsweise zur letzten Meldung angezeigt.
Diese beziehen sich auf die Gesamtzahlen des Landkreises.

Übersicht für den Landkreis Bamberg (29.03.2021/Quelle:
RKI)
Fälle gesamt: 4033
Fälle der letzten sieben Tage: 86
Verstorben: 126
Sieben-Tages-Inzidenz: 58,4

Das Landratsamt Bamberg informiert tagesaktuell auf sei-
ner Homepage: www.https://www.landkreis-bamberg.de.

Schulverband Mühlhausen
Wir suchen zum nächstmöglichen Zeitpunkt eine/n

Raumpfleger/in (m/w/d)
Teilzeit 19 Std./Woche

für Reinigungsarbeiten am Nachmittag in der Mittelschule
Mühlhausen. 
Die Entlohnung erfolgt nach dem Tarifvertrag für den öf-
fentlichen Dienst (TVöD). Bei Interesse richten Sie Ihre
Kurzbewerbung an: Verwaltungsgemeinschaft Höchstadt,
Personalamt, Bahnhofstr. 18, 91315 Höchstadt/Aisch 
Weitere Auskünfte vormittags unter Tel. 09193-62936

DJK SV Sambach

Im Bild vordere Reihe von links: Jakob Zeiler, Rafael
Hofmann, Louis Dresel
Hintere Reihe von links: Vorsitzender Wolfgang Sauer, Klaus
Achatzy, Sportlicher Leiter Tobias Schneider

Fair Play auf dem Platz – Fair Trade für eine Welt! Ein
wertvoller Ansatz gegen Armut, sofern sich Vereine und
Gruppen in den „reichen“ Ländern dieser Welt darauf ein-
lassen. Denn unter den vielen Fair-Trade-Produkten gibt
es auch Bälle für verschiedene Sportarten, die unter fairen
Bedingungen hergestellt werden. Zwei in Pakistan produ-

Vereine und Verbände
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zierte, fair gehandelte Fußbälle in Matchballqualität hat
der DJK-Sportverein Sambach beim Fußball-Quiz  des
„Eine Welt Netzwerks Bayern“ gewonnen. Sieben Fragen
mussten dafür richtig beantwortet werden. 
Mit dem Einsatz von Fair Trade-Bällen könne der Verein
einen Beitrag leisten gegen Kinderarbeit, für eine faire
Bezahlung der Beschäftigten in der Herstellung und ge-
rechtere Handelsstrukturen, so Klaus Achatzy vom
Bamberger Weltladen. Achatzy überbrachte den Gewinn
aus dem Quiz, zwei hochwertige „thermoverklebte“
Matchbälle, den Verantwortlichen des Sambacher DJK-
Sportvereins. Mit dem Quiz wolle das Eine-Welt-Netzwerk
(als Dachverband der Eine-Welt-Akteure) die
Fußballvereine zum Einsatz von fair gehandelten Bällen
motivieren. 
Mit mehr als 700 Fabriken sei die Stadt Sialkot im
Nordosten Pakistans die „Welthauptstadt der
Fußballproduktion“, so Achatzy. Von dort aus würden jähr-
lich 80 Millionen, damit fast 90 Prozent aller Fußbälle in
alle Welt gehen. In Pakistan produziere auch das
Unternehmen Bad Boyz als einer der wenigen Fairtrade-
zertifizierten Hersteller seine Bälle. 
In Kooperation mit dem Weltladen werden die Bälle ver-
trieben. Gefördert werde die Aktion von der Bayerischen
Staatskanzlei, der Evangelisch-Lutherischen Kirche und
den bayerischen Diözesen. 

(Bild und Text: Evi Seeger)

Freiwillige Feuerwehr
Pommersfelden/Limbach

April
Übungstermine:
Samstag, 10.04.2021 um 17:30 Uhr
Sonntag, 25.04.2021 um 10:00 Uhr

Vorschau Mai
Übungstermine:
Samstag, 15.05.2021 um 17:30 Uhr
Dienstag, 25.05.2021 um 18:00 Uhr (ASZ Durchgang)

Jugendfeuerwehr
Alle 2 Wochen 
Treffpunkt freitags um 17.30 Uhr am Feuerwehrhaus
Info´s bei Jugendwart Marc Dennert
Tel. 0151-57340003

Die Termine finden nur statt, sofern diese nach den aktu-
ellen Vorschriften zur Be¬kämpfung der Corona-Pandemie
stattfinden können.

***
Besuchen Sie uns auf Facebook:
https://m.facebook.com/ffwpommersfelden/

Krabbelgruppe Steppach
Die Krabbelgruppe Steppach lädt ein zum
Osterspaziergang.
Ab Samstag, 27.03.2021 kann man an den Stationen vom
Steine-Mitmach-Weg

1) Fröschweiher
2) Kirche (gerne in Verbindung mit der offenen Kirche für

Kinder  - Federmäppchen nicht vergessen)

3) Lindenbrunnen
4) Merksplatz

die Ostergeschichte für Kinder lesen.
Wir wünschen euch viel Spaß dabei!

Obst- und Gartenbauverein Steppach
Wir basteln mit Abstand ein Geschenk zum Muttertag für
alle Tanten, Omas, Papas, Opas, Onkels. 

Wer hat Lust mit ihrem/ seinem Kind/ Enkelkind/ Nichte
/ Neffen ein ökologisch wertvolles Geschenk herzustellen?
Wir bringen Material und Bastelanleitung vorbei. Bestellung
bis 12. April 2021 unter carmen.brodmerkel@outlook.de
oder bei den Mitgliedern des Vorstandsteams.

SV Steppach – Kultur „Da Meier“
Der aktuelle Ersatztermin für den 21.04.2021 kann leider
auch nicht stattfinden. Wir fassen einen weiteren Termin
für den Herbst 2021 ins Auge, der genaue Termin wird so-
bald als möglich bekannt gegeben.
Die Karten behalten natürlich Ihre Gültigkeit, sollte der
Termin nicht mehr passen können die Karten bei der
Metzgerei Pfeiffer
oder Manfred Schleicher zurückgegeben werden.

Danke für Euer Verständnis, der Vorstand

Am 17.04.2021 zum 74. Geburtstag
Herrn Rudolf Kammerer, Parkweg 3, 
Pommersfelden

Am 19.04.2021 zum 68. Geburtstag
Herrn Reinhold Höhn, Weiher 20

Am 20.04.2021 zum 79. Geburtstag
Herrn Heinrich Geyer, Oberndorf 14

Am 23.04.2021 zum 85. Geburtstag
Frau Astrid Dobesch, Ringstr. 12, Steppach

Am 24.04.2021 zum 71. Geburtstag

Herrn Rainer Dippold, Am Schmiedsgraben 3, Steppach
* * *

Wenn uns bis zum jeweiligen Redaktionsschluss keine un-
terzeichnete Einwilligungserklärung von Ihnen vorliegt,
darf Ihr Geburtstag auch nicht veröffentlicht werden. 
Ihre Einwilligung ist also erforderlich:

Ein Einwilligungsformular zur Veröffentlichung Ihres
Geburtstages finden Sie auf unserer Homepage unter
Bürgerservice > Formulare ONLINE > Allgemeines oder
fordern Sie es einfach telefonisch unter Tel.: 09548/9220-
51 an.

Wir freuen uns auch über Ihren Anruf.

Ihr/ Euer 
Gerd Dallner
Erster Bürgermeister
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Gottesdienste und Veranstaltungen
APRIL 2021

Evang. Luth. Kirchengemeinde
Steppach

Evang. Luth. Kirchengemeinde
Pommersfelden - Limbach

Weiterhin finden aufgrund der Corona-Lage die Andachten
im Freien statt. 

Wir bitten folgendes zu beachten:
- FFP2- Maskenpflicht
- Gewährleistung des Mindestabstands
- Dauer ca. 25 min

Donnerstag 1. April - Gründonnerstag
19 Uhr Limbach Andacht auf dem Kirchweih platz 

(Pfr. Steinbauer)

Freitag 2. April - Karfreitag
9.30 Uhr Steppach Andacht im Freien am Fröschweiher

(Pfrin. Steinbauer)
10.30 UhrPommersfelden Andacht im Freien vor der

Kirche (Pfrin. Steinbauer) 
14.30 UhrAndacht zur Todesstunde auf dem Friedhof

Pommersfelden (Vikarin Wüst)
15.30 UhrAndacht zur Todesstunde auf dem Friedhof

Steppach (Vikarin Wüst)
17.30 UhrPettstadt in der kath. Kirche (Pfrin. Steinbauer)

Sonntag 4. April - Ostersonntag
6 Uhr Pommersfelden Auferstehungsfeier auf dem

Kirchplatz (Pfrs. Steinbauer)
9.30 Uhr Steppach Andacht im Freien am Fröschweiher

(Pfrs. Steinbauer)
18 Uhr Frensdorf in der kath. Kirche (Pfrs. Steinbauer)

Montag 5. April - Ostermontag
10.30 UhrLimbach Andacht auf dem Kirchweihplatz 

(Pfr. Steinbauer)

Sonntag 11. April - Quasimodogeniti
9.30 Uhr Steppach Andacht im Freien am Fröschweiher

(Pfrin. Steinbauer)
10.30 UhrPommersfelden Andacht im Freien vor der

Kirche (Pfrin. Steinbauer)

Sonntag 18. April – Miserikordias Domini
9.30 Uhr  Steppach Andacht im Freien am Fröschweiher

(Pfr. Steinbauer)
10.30 UhrPommersfelden Andacht im Freien vor der

Kirche (Pfr. Steinbauer)

Sonntag 25. April – Jubilate
9.30 Uhr  Steppach Andacht im Freien am Fröschweiher

mit Vorstellung der Präparanden
(Pfr. Steinbauer + Vikarin Wüst)

10.30 UhrPommersfelden Andacht im Freien vor der
Kirche mit Vorstellung der Präparanden
(Pfr. Steinbauer + Vikarin Wüst)

Kirchliche Nachrichten „Kreuzwege des Lebens“
Passions-Aktion bis Karsamstag, 3. April 
Sechs Stationen mit inspirierenden Texten und Musik zum
Begehen und Abrufen per QR-Code
Pommersfelden: Wegstation "Wegkreuzung" (Flurweg
Pommersfelden / Wind, Abzweigung Sambach); Wegstation
"Mauer" (Schlossmauer gegenüber Bäckerei Burkard)
Steppach: Wegstation "Einsamkeit" (Fröschweiher);
Wegstation "Wasserlauf" (Brücke am Stöckleinsbach, Nähe
Merksplatz)
Stolzenroth: Wegstation "Steine" (Ortsmitte)
Limbach: Wegstation "Wegweiser" (Schulbushaltestelle); 

Offene Kirche für Kinder
Ideal für den Familienausflug!
in der Pommersfeldener Kirche bis nach Ostern
Zum Basteln, Mitmachen und Mitnehmen!
An einigen Tischen gibt es für Kinder zu wechselnden
Themen viel zu entdecken. 
Bitte Federmäppchen mitbringen!     

Bücherei
Sonntag, 10.30 bis 11.30 Uhr
Mittwoch 17.00 bis 19.00 Uhr
1. Freitag im Monat 10.30 bis 11.30 Uhr
Öffnung abhängig von Corona-Lage
Wir bitten darum die Schutzmaßnahmen einzuhalten.

Offene Kirchen
Unsere Kirchen sind für Gebet und Besinnung geöffnet. 
St. Maria und Johannes-Kirche Pommersfelden:  9 - 18 Uhr
St. Erhard-Kirche Steppach: 9 - 18 Uhr

In Pommersfelden gibt es eine Box für Gebetsanliegen. 
Die Anliegen werden in das Gebet der Gemeinde aufge-
nommen!

Posaunenchor Steppach
Probe jeden Mittwoch um 19.30 Uhr je nach Corona-Lage

Posaunenchor Pommersfelden
Probe jeden Freitag um 19 Uhr je nach Corona-Lage

Wir sind für Sie da!
Telefonisch sind wir selbstverständlich im Pfarramt für Sie
erreichbar Tel. 09548/ 340. 
E-Mail: pfarramt.pommersfelden@elkb.de
Homepage: www.steppach-evangelisch.de oder www.pom-
mersfelden-evangelisch.de

Katholische Pfarrei St. Antonius-
Abbas Sambach

Pater Stephan Panzer ist wie folgt zu erreichen:
Samstags, 10.00 – 12.00 Uhr und nach Vereinbarung 
Tel. 09502-1204 
Fax 09502-924247
E-Mail: st-antonius.sambach@erzbistum-bamberg.de

Öffnungszeiten im Pfarrbüro:
Sie erreichen die Pfarrsekretärin am Mittwoch von 9.00 -
11.00 Uhr und am Donnerstag von 17.00 – 19.00 Uhr.

Kinderkrippe „ Regenbogen IHS“ Sambach 09502-8737
Caritas-Sozialstation Hirschaid 09543-3330

Krankenkommunion übernimmt Ute Bauer 
(Tel.09502-214)
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Katholische Pfarrkirche St. Antonius Abbas Sambach
Besuchen Sie uns auch im Internet www.antonius-abbas.de

Filialkirchenstiftung Pommersfelden

Do., 01.04.2021 - Gründonnerstag
19.00 Uhr Feier vom letzten Abendmahl in Frensdorf

Fr., 02.04.2021 – Karfreitag
10.00 Uhr Kreuzweg
15.00 Uhr Karfreitagsliturgie

So., 04.04.2021 – Ostersonntag – Hochfest der Auferstehung
des Herrn

06.00 Uhr Feier der Osternacht mit Speisensegnung

Mo., 05.04.2021 – Ostermontag
09.00 Uhr Eucharistiefeier

So., 11.04.2021 – 2. Sonntag der Osterzeit
09.00 Uhr Eucharistiefeier

So., 18.04.2021 – 3. Sonntag der Osterzeit
10.30 Uhr Eucharistiefeier

Sa., 24.04.2021
18.00 Uhr Vorabendmesse
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Rettungsdienst
Polizei: 110
Notarzt, Feuerwehr
u. Rettungsdienst: 112
Krankentransporte: 0951/19 222 (nicht für Notfälle)

Denken Sie daran – der richtige Notruf mit Angabe
des genauen Ortes, des Namens und des Ausmaßes
(Verletzte?) spart Zeit und kann Leben retten!

Defibrillatoren
Öffentlich zugängliche Standorte:
Limbach: Kantoratshaus
Pommersfelden: Feuerwehrhaus
Steppach: Raiffeisenbankfiliale
Steppach: Büro Weikert & Maier, 

Industriestr.1
Unterköst: Spielplatz
Sambach: Schulgebäude
Wind: Dorfplatz
Schweinbach früheres Gefrierhaus
Oberndorf Gasthaus Wiesneth
Weiher Kurve Ortsdurchfahrt
Stolzenroth Heinershof

Ärztliche Bereitschaftsdienste
Der ärztliche Bereitschaftsdienst sowie der kinder -
ärztliche Bereitschaftsdienst ist unter der kosten-
freien Servicenummer 116 117 telefonisch zu erreichen.

! ! ! N O T R U F N U M M E R N ! ! !

Apotheken-Notdienstfinder
Internet: www.22833.mobi oder www.aponet.de
Anruf vom Handy an 22833 *
Anruf vom Festnetz an 0137 888 22833 *
vom Handy per SMS: apo an 22833 *
*max. 69 ct/Min/SMS

Zahnärztlicher Notfalldienst

Der zahnärztliche Bereitschaftsdienst ist an Samstagen,
Sonntagen u. Feiertagen unter der Servicenummer
0800/66 49 289 telefonisch zu erreichen. Den Notdienst
finden Sie ebenso laut Tageszeitung und im Internet
unter www.zahnnotdienst.de.

TelefonSeelsorge

Sie ist innerhalb Deutschlands unter den Rufnummern
0800/111 0 111 und 0800/111 0 222 kostenfrei rund um
die Uhr für ein anonymes und vertrauliches Gespräch
zu erreichen.

Störungsnummern

Wasserversorgung: 0951/29 97 76 od. 29 07 77
0171/526 50 55

Stromversorgung: 0941/28 00 33 66
Gasversorgung: 0941/28 00 33 55
Technischer Kundenservice / Anfragen zu EEG-
Anlagen (Photovoltaik): 0941/28 00 33 11*

* Mo.-Do.: 07.30 bis 16.00 Uhr, Fr.: 07.30 bis 15.00 Uhr

Landratsamt Bamberg -
Abteilung Gesundheitswesen - 0951/85-651

Caritasverband Bamberg -
Soziale Beratungsstelle 0951/29957-20

Polizeiinspektion Bamberg-Land
Drogenprävention 
Vermittlung 09 51/91 29-0

Telefonnummern der Beratungsstellen

Redaktionsschluss für die nächste Ausgabe
des Amtsblattes ist der 21. April 2021
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Ganz in unserer Nähe
Burgebracher Tafel

Öffnungszeiten
Montag – Freitag von 9.00 bis 11.00 Uhr

Ausgabezeiten
Mittwoch und Freitag von 14.00 bis 15.00 Uhr

Ort
Grasmannsdorfer Straße 2b

Neukunden möchten sich bitte mit gültigem
Bewilligungsbescheid und Kopie des Ausweises 

ab 13.30 Uhr bei der Leitung melden.

Bitte denken Sie an den Mund­ und Nasenschutz.

Da die Tafel noch Kapazitäten hat, 
dürfen auch  gerne bedingt durch Corona, 

Kurzarbeiter/­innen und Arbeitslose kommen.

Für weitere Infos steht Ihnen Frau Neser, 
Tel. 09546 8166 zur Verfügung.

Anzeigen

Malerfachbetrieb
Kraus

Erledigung sämtlicher Malerarbeiten

Zur Mühle 13 · 96178 Pommersfelden
Tel. 0 95 48-63 58 · Fax 0 95 48-98 08 92

Mobil 0151-10 60 89 92

Gerade jetzt:

Früher an Später denken.

 Als Vermögensberater (m/w/d) bewerben bei

  Büro
  Richard Uri und Team

  Weiher 18, Pommersfelden
  www.gerade-jetzt.com/richard.uri 



GOLD + SILBER
Ankauf in Höchstadt

in Zusammenarbeit mit
NEW ICE Deutschland GmbH

 Jahre Goldankauf
Bitte Ausweis mitbringen

Sofort Bargeld für Zahngold,
Schmuck, Ringe, Münzen.

40

Brückenstraße 2 
96047 Bamberg 

Tel. 0951 / 407 466 0 
Fax 0951 / 407 466 29 

info@kanzlei-sbk.de 
www.kanzlei-sbk.de 

   Rechtsanwälte Stühlein  Barthelmes und Kollegen 

 Familienrecht (Fachanwalt) 
Strafrecht (Fachanwalt) 

Verkehrsrecht (Fachanwalt) 
Arbeitsrecht, Erbrecht, 

Mietrecht, Bußgeldsachen 

Solventes Ehepaar, beide berufstätig 
(Kinder aus dem Haus), sucht Haus oder

mögl. EG-Whg. (gern mit Garten) 
für uns und unsere 3 älteren Freigänger-Katzen 

in ruhiger Lage zu mieten. Angebote unter: 
09195 506983 oder 0151 41646452

(EFH)DHH/NB-Hs. zu vermieten
mit ca.130m² 4-ZW, DB + G-WC, 
ab 01.03.21 in 91325 Adelsdorf
Tel.: 0171/4940555
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✓ Wir kümmern uns von A bis Z um Ihren Immobilienverkauf. 

Sie können ganz entspannt bleiben. 

   Sie beabsichtigen Ihre Immobilie zu verk feen?
Wir sind für Sie da - mit Kompetenz und Erfahrung !
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✓ Ein guter Makler kann einen reibungslose

und erfolgreichen Verkauf Ihrer 

Immobilie versprechen.

✓ Unsere Erfahrungen, Marktkenntnisse, 

Zuverlässigkeit und Diskretion 

bilden die Basis.

✓ Die richtige Marktwertermittlung ist die Vooraussetzung für einen 

schnellen Verkauf und gute Kaufpreiserzielung. 

✓ Ein professioneller Makler zeichnet sich durch gutes Fachwissen aus, 

kann viele Kundenreferenzen vorweisen und hat TOOP Kunden
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Tkann viele Kundenreferenzen vorweisen und hat TOOP Kunden-

Bewertungen erhalten.

Gehen Sie zu einem Profimakler! Ihre Immobilie sollte es Ihnen wert sein!

Sie geben Ihr Auto für Service und Reparatur sicherlich auch einem guten

Fachmann - richtig? Tun Sie das mit Ihrer wertvollen Immobilie auch!  

Gerne bewerten wir auch Ihre 
Immobilie unverbindlich & kostenfrei !  
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Die Katholische Kirchenstiftung 
St. Stephanus, Adelsdorf, sucht 

für ihre Kindertagesstätte Sancta Maria in 
Adelsdorf ab sofort eine pädagogische Fachkraft 
(Erzieher/innen - w/m/d) in Teilzeit mit mind. 25 

Std./Wo. für den Kindergartenbereich 

und für ihre Kindertagesstätte St. Theresia in Aisch 
ab September 2021 eine/n Berufspraktikant/in 

(w/m/d) für eine Kindergartengruppe. 

Bei Interesse finden Sie die detaillierten 
Stellenausschreibungen auf unseren Homepages 

www.st-maria.eu oder 
 www.kiga-sttheresia-aisch.de 

Wir kaufen
 Wohnmobile + Wohnwagen 

03944-36160
www.wm-aw.de Fa.



3 Zimmer 
DG Wohnung

mit Tageslichtbad, 
Gäste WC, Abstellraum,

77 qm, in Adelsdorf  
zu vermieten. 

Keine Haustiere. 
Telefon: 

0170 777 3461

Lager- & Logistikmitarbeiter (m/w/d)
zum nächstmöglichen Zeitpunkt gesucht 

für unseren Wareneingang, Kommissionierung, Warenausgang 
Versand und sonstige anfallende Tätigkeiten in unserem  

Lager- und Logistikbereich 

Es erwartet Sie ein abwechslungsreiches Aufgabengebiet 
in einem modernen und trotzdem familiären Arbeitsumfeld! 

Wenn Begeisterungsfähigkeit, eine qualitätsorientierte Arbeitsweise, 
Zielstrebigkeit, und Zuverlässigkeit zu Ihren persönlichen Stärken 
zählen und Sie diese in einer neuen Aufgabe einbringen möchten, 

Dann bewerben Sie sich bei uns.  

Wir freuen uns auf Ihre aussagekräftigen Bewerbungsunterlagen, 
bevorzugt schriftlich per eMail an: 

karriere@nec-med-pharma.de 

NEC MED PHARMA GMBH 
pharmazeutischer Großhandel 

Am Aischpark 11 91315 Höchstadt/Aisch 
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Speisekarpfen und Forellen

bei Karlheinz Riedel
Limbach 58 · 96178 Pommersfelden

Tel. 0 95 48/18 40 • www.fischzucht-riedel.de

eräucherte Karpfen, Forellen, Karpfenfilet

Zu
verkaufen:

lebend,
geschlachtet,
filetiert oder Chips.

Wo???




